
Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck 

Fachbereich Bauen und Ordnung 

Sachbearbeiter: Herr Zeis                             Datum: 17.10.2019 

 

 

2. Änderungs- und Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungssatzung der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck –  

Ergebnisse Beteiligung Ortschaftsräte, gem. § 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck   

 

Ortschaftsrat Termin  Abstimmungsergebnis Empf. an SR Begründ./ Anmerk. Stellungnahme Verwaltung 

Berßel 16.09.19 Ja: 7, Nein: 0, Enth.: 0 Einst. Empf. - - 

Bühne 19.09.19 Ja: 7, Nein: 0, Enth.: 0 Einst. Empf. Bitte um Aufschlüsselung Kosten 
Bauhof und Personal 

Detaillierte Aufstellung zu Bauhofkosten ist 
in der Verwaltung einsehbar.  
Details zu Personalkosten dürfen, aufgrund 
des Datenschutzes, nach Aussage des 
Personalamtes, nicht veröffentlicht 
werden.   

Dardesheim 25.09.19 Ja: 0, Nein: 6, Enth.: 0 Einst. Abl. Berechnung abflusswirksame Flächen 
für EG und Personalkosten nicht 
nachvollziehbar  

Detaillierte Aufstellung zur Berechnung der 
abflusswirksamen Flächen ist in der 
Verwaltung einsehbar.  
Details zu Personalkosten dürfen, aufgrund 
des Datenschutzes, nach Aussage des 
Personalamtes, nicht veröffentlicht 
werden.   

Deersheim 16.09.19 Ja: 7, Nein: 0, Enth.: 0 Einst. Empf. - - 

Hessen 26.09.19 - - - Keine Ergebnismitteilung durch OBM. 
Ortschaftsrat gilt nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 HS  
als gehört. 

Lüttgenrode 23.09.19 Ja: 5, Nein: 1, Enth.: 0 Mehr. Empf. - - 

Osterode  01.10.19 Ja: 5, Nein: 0, Enth.: 0 Einst. Empf. - - 

Osterwieck 
 
 

15.10.19 Ja: 8, Nein: 0, Enth.: 0 Einst. Empf. Bitte um Aufschlüsselung Personal-/ 
Bauhof- und Reparaturkosten. 
Rechnungslegung Gebühren auf 

Detaillierte Aufstellungen zu Bauhof- und 
Personalkosten sind in der Verwaltung 
einsehbar.  



(zu 
Osterwieck) 

mehrere Jahre ausweiten, um 
Verwaltungskosten einzusparen. 

Details zu Personalkosten dürfen, aufgrund 
des Datenschutzes, nach Aussage des 
Personalamtes, nicht veröffentlicht 
werden.   
Ausweitung Rechnungslegung Gebühren 
auf mehrere Jahre, wird durch die 
Verwaltung geprüft. 

Rhoden 16.09.19 Ja: 0, Nein: 5, Enth.: 0 Einst. Abl. Keine Begründung für Ablehnung Umfangreiche Anfrage vom 09.09.2019 
durch OBM zum TOP durch Verwaltung 
detailliert und schriftlich beantwortet. 
Ablehnung ohne Begründung daher unklar. 

Rohrsheim 04.10.19 Ja: 0, Nein: 6, Enth.: 0 Einst. Abl. Keine Begründung für Ablehnung Keine Nachfragen zum TOP durch OBM an 
Verwaltung vor Ortschaftsratssitzung. 
Ablehnung ohne Begründung daher unklar. 

Schauen 24.09.19 Ja: 0, Nein: 4, Enth.: 0 Einst. Abl. Keine Begründung für Ablehnung Keine Nachfragen zum TOP durch OBM an 
Verwaltung vor Ortschaftsratssitzung. 
Ablehnung ohne Begründung daher unklar. 

Veltheim 30.09.19 Ja: 4, Nein: 0, Enth.: 0 Mehr. Empf. - - 

Wülperode 
 
 
 
 

16.09.19 Ja: 5, Nein: 0, Enth.: 0  Vertagung  - Steigerung Satz von 0,13 EUR auf 
0,18 EUR um 38 % zu hoch. Satz evtl. 
auf 0,15 EUR festlegen. 
- Personalkosten Verwaltung und 
Bauhof nicht nachvollziehbar. Bitte um 
Erläuterung durch Verwaltung 
- Verzinsung Eigenkapital nicht 
nachvollziehbar. Bitte um Erläuterung 
durch Verwaltung 

Das Verfahren zur Berechnung des 
Beitragssatzes ist im § 5 Abs. 2 a KAG-LSA 
normiert, damit für die Verwaltung 
rechtlich bindend. Der Rechenweg wurde 
im Berechnungsblatt aufgeführt. 
Detaillierte Aufstellung der Kosten für 
Bauhof und Verzinsung Eigenkapital ist in 
der Verwaltung einsehbar. 
Details zu Personalkosten dürfen, aufgrund 
des Datenschutzes, nach Aussage des 
Personalamtes, nicht veröffentlicht 
werden.   

Zilly 10.10.19 - - - Keine Ergebnismitteilung durch OBM. 
Ortschaftsrat gilt nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 HS  
als gehört. 



 

 


